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 Veröffentlicht am 15.06.1976

Norm

GmbHG §18

Rechtssatz

Bei Führung der Geschäfte der Gesellschaft im Innenverhältnis ist für den Fall einer kollektiven

Geschäftsführungsbefugnis die Zustimmung der anderen kollektiven Geschäftsführer immer dann anzunehmen, wenn

diese keinen Widerspruch erhoben haben.
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